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1. Einleitung 

 

Anlass für dieses Handbuch gibt eine Richtlinie der Europäischen Union (RED II)1. 
Diese Richtlinie fordert, dass in den nationalen Gesetzen Regelungen geschaffen wer-
den, die die Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien erleichtern und be-
schleunigen. Diese Vorgaben wurden 2021 in das deutsche Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG), das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), das Bundeswasser-
straßengesetz (WStrG) und das Bundesberggesetz (BBergG) eingearbeitet und sollen 
an dieser Stelle unter dem Blickwinkel des Bundes-Immissionsschutzgesetzes für Pro-
jektentwicklerinnen und Projektentwickler, Unternehmerinnen und Unternehmer und 
Bauherrinnen und Bauherren näher erläutert werden. 

In Bezug auf das Bundes-Immissionsschutzgesetz wurden für Anlagen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien nachfolgende neue Regelungen aufgenommen: 

 

 Behördenbeteiligung (§ 10 Absatz 5 Satz 2 und 3) 

 Einheitliche Stelle (§ 10 Absatz 5a Nummer 1, § 23b Absatz 3a Nummer 1) 

 Veröffentlichung Verfahrenshandbuch (§ 10 Absatz 5a Nummer 2, § 23b Absatz 
3a Nummer 2) 

 Nachforderung von Unterlagen (§ 10 Absatz 5a Nummer 3 Satz 1, § 23b Absatz 
3a Nummer 3 Satz 1) 

 Mitteilung eines Zeitplans (§ 10 Absatz 5a Nummer 3 Satz 2, § 23b Absatz 3a 
Nummer 3 Satz 2) 

 Regelungen zum Repowering (§ 16b Absatz 1 bis 7) 

Mangels spezieller Übergangsfristen sind diese neuen Vorgaben grundsätzlich auch 
in bereits laufenden Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen (§ 67 Absatz 4 BIm-
SchG). 

Diese neuen Regelungen sind zum Teil erst zum Ende des Rechtssetzungsverfahrens 
über den Bundestag aufgenommen worden und werfen zum Teil erhebliche Ausle-
gungsfragen auf, mit denen auch ein Klagerisiko verbunden sein kann. Daher haben 
die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaften Immissionsschutz (LAI) und Naturschutz, 
Landschaftspflege und Erholung (LANA)2 zu diesen neuen Regelungen Vollzugshin-
weise erarbeitet. Ziel dieser Vollzugshilfe ist die Sicherstellung eines einheitlichen Voll-
zuges, die Erleichterung und Beschleunigung des Genehmigungsprozesses und die 
Erhöhung der Rechtssicherheit der Entscheidungen. Die Vollzugshilfe ist auf der 
Internetseite https://www.lai-immissionsschutz.de/ veröffentlicht. 

                                                           
1 RICHTLINIE (EU) 2018/2001 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES, vom 11. De-
zember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen. 
2 Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) und die Bund/Länder-Arbeitsge-
meinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA) sind Arbeitsgremien der Umweltmi-
nisterkonferenz (UMK). 
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Die zuständigen Umweltschutzbehörden in NRW sind durch den Erlass des Umwelt-
ministeriums vom 13. Juni 2022 an diese Vollzugshinweise unter Berücksichtigung des 
Einzelfalls gebunden. Die Kernaussagen der Vollzugshilfe sind in diesem Verfahrens-
handbuch bei den jeweiligen Vorschriften dargestellt. Zur weiteren Begründung und 
Erläuterung wird auf die Vollzugshilfe selbst verwiesen3.  

 

2. Verfahrenshandbuch 

 

Nach § 10 Absatz 5a Nummer 2 BImSchG stellt die einheitliche Stelle ein Verfahrens-
handbuch für Träger von Vorhaben zur Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quel-
len bereit und macht diese Informationen auch im Internet zugänglich. Das Verfah-
renshandbuch soll dazu dienen, dass Projektentwicklerinnen und Projektentwickler so-
wie Bürgerinnen und Bürger, die in erneuerbare Energie investieren möchten, die Ver-
fahren leichter verstehen können (BT-Drs. 19/27672, S. 19). 

In Nordrheinwestfalen dient der Leitfaden „Das Genehmigungs- und Anzeigeverfah-
ren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz“ (im Folgenden bezeichnet als 
„Genehmigungsleitfaden“), welcher seit Dezember 2021 ebenfalls veröffentlicht wor-
den ist, dieser gesetzlichen Informations- und Veröffentlichungspflicht (https://www.um-
welt.nrw.de/mediathek/broschueren/detailseite-broschueren?broschue-
ren_id=15592&cHash=6d3c1fc3a8958921f693d9e91f75dffe). Dieser umfassende Leitfaden 
enthält in seinem Inhaltsverzeichnis eine Übersicht über alle erforderlichen Verfah-
rensschritte in einem immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren. Der Geneh-
migungsleitfaden bietet nicht nur einen ersten Einstieg in die erforderlichen Verfah-
rensschritte, sondern auch eine Hilfestellung in Bezug auf bestehende offene Fragen 
für bereits erfahrene Antragssteller. 

Mit dem vorliegenden Verfahrenshandbuch wird der Genehmigungsleitfaden in Bezug 
auf die besonderen und wichtigsten Verfahrensregelungen für Anlagen erneuerbarer 
Energien im Sinne des BImSchG ergänzt. Im Rahmen der ersten Aktualisierung des 
Genehmigungsleitfadens werden die Ausführungen aus dem vorliegenden Verfah-
renshandbuch in den Genehmigungsleitfaden integriert, damit Anwenderinnen und 
Anwender einen umfassenden Leitfaden zur Hand haben. 

Weitere spezielle Hinweise zur Genehmigung von Windenergieanlagen können dem 
Erlass für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen entnommen wer-
den (MBI. NRW 2018 S. 258). Dieser zeigt u. a. für Investorinnen und Investoren sowie 
Bürgerinnen und Bürger den Rechtsrahmen auf, beschreibt die verschiedenen zu be-
rücksichtigenden Belange und gibt Hinweise zu frühzeitigen Abstimmungsmöglichkei-
ten mit den Behörden. 

                                                           
3LAI-/LANA-Vollzugshinweise zu § 10 Absatz 5 Satz 2 und Satz 3, § 16b  
und § 23b Absatz 3a Nummer 4 BImSchG, Stand 20.April 2022: https://www.lai-immissions-
schutz.de/documents/16bbimschg-vollzugshinweise-lai-lana_1654858266.pdf 
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Weitere Verfahrenshandbücher sind für Anlagen zur Produktion von Elektrizität unter 
Nutzung von Wasserkraft und zur Gewinnung von Erdwärme erstellt worden. Diese 
sind ebenfalls auf der Website des Wirtschafts-Service-Portal NRW veröffentlicht. 

 

3. Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien 

 

Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Sinne der § 10 Absatz 5a, § 23b Ab-
satz 3a Satz 1 BImSchG sind solche Anlagen, die in den Anwendungsbereich der RED 
II fallen. 

Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 1 der RED II nennt Verfahren, „die auf Anlagen zur 
Produktion von Elektrizität, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Quellen und die an-
gegliederten Übertragungs- und Verteilernetze sowie auf den Vorgang der Umwand-
lung von Biomasse in Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe 
oder sonstige Energieprodukte und auf flüssige oder gasförmige erneuerbare Kraft-
stoffe für den Verkehr nicht biogenen Ursprungs angewandt werden“. 

Danach sind von § 10 Absatz 5a BImSchG immissionsschutzrechtlich genehmigungs-
bedürftige Anlagen betroffen, die zur Produktion von Elektrizität, Wärme oder Kälte 
aus erneuerbaren Quellen oder der Herstellung von Biokraft- und -brennstoffen die-
nen. Unter den Voraussetzungen des § 1 Absatz 2 der Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) sind hiervon auch Anlagenteile, Verfahrens-
schritte und Nebeneinrichtungen erfasst. 

Darüber hinaus sind die Regelungen des § 23b Absatz 3a BImSchG zu beachten, 
sofern ein Vorhaben die störfallrelevante Errichtung und den Betrieb oder die störfall-
relevante Änderung von Anlagen betrifft, die zur Produktion von Elektrizität, Wärme 
oder Kälte oder der Herstellung von Biokraft- und -brennstoffen aus erneuerbaren 
Quellen dienen und nicht bereits nach § 4 BImSchG genehmigungsbedürftig sind. 

Vor diesem Hintergrund können beispielsweise folgende Anlagen betroffen sein (BT-
Drs. 19/27672, S. 18 f., 20): 

 

 Anlagen zur Erzeugung oder Aufbereitung von Biogas nach Maßgabe von 
Anhang 1 Nummer 1.15, 1.16 oder 8.6 der 4. BImSchV. 

 Anlagen zur Erzeugung von Energie (Strom, Dampf, Warmwasser, Prozess-
wärme oder erhitztem Abgas) nach Maßgabe von Anhang 1 Nummer 1.1, 1.2, 
1.4 oder 8.1 der 4. BImSchV, soweit sie mit biogenen Brennstoffen oder Ab-
fällen betrieben werden. 

 Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach 
Maßgabe von Anhang 1 Nummer 1.6. der 4. BImSchV. 

 In Bezug auf § 23b Absatz 3a BImSchG können große Batteriespeicher und 
Speicher für Gase und Kraftstoffe inklusive Wasserstoff betroffen sein, sofern 



6 
 

sie nicht bereits nach § 4 BImSchG genehmigungsbedürftig sind und das Ver-
fahren damit bereits von § 10 Absatz 5a BImSchG erfasst ist. 

 

4. Kleinere Vorhaben 

 

Es können unter immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen grund-
sätzlich auch kleinere Vorhaben und Vorhaben zur Eigenversorgung mit Elektrizität 
fallen (§ 10 Absatz 5a Nummer 2 Satz 2 BImSchG). Kleine Anlagen zur Eigenversor-
gung unterliegen auch dann der Genehmigungspflicht nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz, wenn sie selbst zwar nicht die Leistungsgrenze oder Anlagengröße der 
4. BImSchV überschreiten, aber als Nebeneinrichtung zu einer genehmigungsbedürf-
tigen Anlage einzustufen sind (§ 1 Absatz 2 Nummer 2 der 4. BImSchV). Ein derartiges 
Vorhaben wäre beispielsweise ein größeres genehmigungsbedürftiges Lager mit gro-
ßen Dachflächen, welches mit Photovoltaikanlagen zur Eigenenergieversorgung be-
stückt wird. Ein kleineres Vorhaben könnte zum Beispiel eine kleine Feuerungsanlage 
> 1 MW mit Biobrennstoffen für einen Wohnkomplex oder Krankenhaus sein. 

Im Übrigen dürften „kleinere Projekte und Projekte von Eigenversorgern“ i. S. d. Art. 
16 Absatz 3 RED II jedoch vielmehr Anlagen erneuerbarer Energien sein, die bau-
rechtlichen Bestimmungen unterliegen. 

 

5. Abwicklung über die einheitliche Stelle 

 

Der folgende Abschnitt widmet sich der Rolle der einheitlichen Stelle i.S.d. § 10 Ab-
satz 5a Nummer 1, § 23b Absatz 3a Nummer 1 BImSchG. 

 
a) Auf Antrag 

 

Bei den Anlagen zur Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen wird auf Antrag 
des Trägers des Vorhabens das Genehmigungsverfahren sowie alle sonstigen Zulas-
sungsverfahren, die für die Durchführung des Vorhabens nach Bundes- oder Landes-
recht erforderlich sind, über eine einheitliche Stelle abgewickelt (§ 10 Absatz 5a Num-
mer 1, § 23b Absatz 3a Nummer 1 BImSchG). Das bedeutet, dass die Inanspruch-
nahme der einheitlichen Stelle durch den Träger des Vorhabens freiwillig ist. 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Kommunikation über 
eine dritte Stelle im Einzelfall auch eine zeitliche Verzögerung bedeuten könnte. Vor 
diesem Hintergrund kann es sinnvoll sein, dass sich Antragssteller weiterhin direkt an 
die zuständigen Genehmigungsbehörden wenden. Ausführungen über die Zuständig-
keitsverteilung finden sich im o. g. Genehmigungsleitfaden in Kapitel 4. Bei der Frage, 
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wer zuständige Genehmigungsbehörde ist, kann auch die einheitliche Stelle weiterhel-
fen. 
 

b) Zuständige Behörde 

 

Die Geschäftsstelle des Einheitlichen Ansprechpartners in NRW erreichen Sie 
über folgende Kontaktdaten: 

c/o Bezirksregierung Detmold 

Leopoldstraße 15 

32756 Detmold 

Deutschland 

Tel.: 05231 / 71-3450 (Telefonische Servicezeiten: Mo. Bis Fr. 8:00 – 10:00 Uhr) 

E-Mail-Adresse: info@nrw-ea.de 

https://service.wirtschaft.nrw/der-einheitliche-ansprechpartner-nrw/ueber-uns 

Nach §§ 1 Absatz 2, 4 Absatz 1, 2. Alternative Wirtschafts-Portal-Gesetz NRW (WiPG 
NRW) übernimmt das Wirtschafts-Service-Portal.NRW (WSP.NRW) alle Aufgaben, die 
nach einem Rechtsakt der Europäischen Union über den Einheitlichen Ansprechpart-
ner oder aufgrund einer Rechtsvorschrift über die einheitliche Stelle abgewickelt wer-
den können. Dies gilt dementsprechend auch für Vorhaben nach § 10 Absatz 5a Num-
mer 1, § 23b Absatz 3a Nummer 1 BImSchG. Das WSP.NRW ist gem. § 1 Absatz 2 
Satz 2 WiPG NRW einheitliche Stelle i.S.d. §§ 71a-71e VwVfG NRW. Zugleich ist das 
WSP.NRW der „technische“ Einheitliche Ansprechpartner. Zur Erfüllung der Aufgaben 
des Einheitlichen Ansprechpartners wurde für das WSP.NRW gem. § 2 WiPG NRW 
eine „physische“ Geschäftsstellenfunktion bei der Bezirksregierung Detmold angesie-
delt. 

Nach §§ 2, 5 Absatz 3, 9 WiPG NRW übernimmt in den vorliegend relevanten Verfah-
ren die Geschäftsstelle des Einheitlichen Ansprechpartners bei der Bezirksregierung 
Detmold die Aufgaben der einheitlichen Stelle i.S.v. § 10 Absatz 5a Nummer 1, § 23b 
Absatz 3a Nummer 1 BImSchG. Perspektivisch sollten die in Rede stehenden Verfah-
ren insgesamt digital angeboten werden. 

 
c) Verfahrensabwicklung 

 

Die einheitliche Stelle dient als beratender und unterstützender Ansprechpartner für 
den Träger des Vorhabens und nimmt insoweit „Serviceleistungen“ nach dem VwVfG 
NRW zur Beschleunigung des Verfahrens, insbesondere bei weniger erfahrenen An-
tragsstellern, wahr. Der Antragsteller soll sich in diesen Fällen an keine weitere Be-
hörde wenden müssen. 
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Die einheitliche Stelle hat keine materiellen Befugnisse, sondern allein verfahrensbe-
zogene Aufgaben. Die Zuständigkeiten der jeweils für die sachliche Prüfung und Ent-
scheidung zuständigen Behörden bleiben unberührt. 

Dementsprechend bleiben auch die Aufgaben und Befugnisse der immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsbehörde – wie zum Beispiel die Koordinierung nach § 10 
Absatz 5 Satz 2, § 23b Absatz 3 Satz 2 BImSchG oder die Beteiligung anderer Behör-
den nach § 2 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 Nummer 6 sowie § 11 und § 11a der 9. 
BImSchV – unberührt. 

Es handelt sich um eine Verfahrensabwicklung über eine einheitliche Stelle nach §§ 
71a bis 71e des VwVfG NRW von der Antragsstellung bis zur Übermittlung der Ent-
scheidung. 

 
d) Umfasste Zulassungsverfahren 

 

Die Verfahrensabwicklung durch die einheitliche Stelle umfasst das Genehmigungs-
verfahren sowie alle weiteren Zulassungsverfahren, die für die Durchführung des Vor-
habens nach Bundes- oder Landesrecht erforderlich sind. 

Nach Art. 16 Absatz 1 der RED II sind alle einschlägigen Verwaltungsgenehmigungen 
für den Bau, das Repowering und den Betrieb von Anlagen zur Produktion von Energie 
aus erneuerbaren Quellen, sowie die für deren Netzzugang erforderlichen Vermögens-
werte umfasst. 

Dies gilt daher insbesondere für Zulassungen, die zwar nicht von der Konzentrations-
wirkung des § 13 BImSchG oder § 23b Absatz 1 Satz 7 BImSchG, aber stattdessen 
von der Koordinierungspflicht des § 10 Absatz 5 Satz 4, 1. Alt. BImSchG erfasst wer-
den. Auch Anzeigeverfahren nach anderen Fachgesetzen, die mit einem immissions-
schutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Vorhaben in Verbindung stehen, sind von 
der Verfahrensabwicklung umfasst (BT-Drs. 19/27672, S. 19, § 71b VwVfG NRW). 

Zu den weiteren Zulassungen können daher insbesondere wasserrechtliche Bewilli-
gungen und Erlaubnisse zählen und nicht-anlagenbezogene abwasserrechtliche Indi-
rekteinleitungen (vgl. Anlage 2 Tabelle zur Konzentrationswirkung des o.g. Genehmi-
gungsleitfadens). 

Weitere energierechtliche Zulassungen sind nicht umfasst. 

 

6. Antragsstellung auch in digitaler Form 

 

Der Antrag auf Genehmigung kann in digitaler Form gestellt werden (§ 10 Absatz 1 
Satz 1 BImSchG und § 2 Absatz 1 Satz 1 der 9. BImSchV und § 23b Absatz 1 Satz 3 
BImSchG). Nach diesen Vorschriften hat der Antragssteller die Wahl, ob er den Antrag 
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schriftlich oder elektronisch stellen möchte. Für einen elektronischen Antrag genügt 
auch eine „einfache“ E-Mail, ohne Unterschrift. 

Bei elektronischer Antragstellung kann die zuständige Behörde im Einzelfall Mehrfer-
tigungen sowie die Übermittlung der dem Antrag beizufügenden Unterlagen auch in 
schriftlicher Form verlangen (§ 10 Absatz 1 Satz 4 BImSchG, § 23b Absatz 1 Satz 4 
BImSchG, § 18 Absatz 1 Satz 3 12. BImSchV). 

Das Verlangen zusätzlicher Unterlagen in schriftlicher Form liegt im Ermessen der Be-
hörde („kann“). In Bezug auf Anlagen zur Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen ist zu berücksichtigen, dass es dem Antragsteller bzw. der Antragstellerin eu-
roparechtlich gestattet ist, die einschlägigen Unterlagen auch in digitaler Form einzu-
reichen (Art. 16 Absatz 2 Satz 2 der RED II). Das Ermessen der Behörde dürfte in 
diesen Fällen also eingeschränkt sein. Vor diesem Hintergrund wird das Verlangen 
analoger Unterlagen daher nur in Betracht kommen, wenn sie für die Durchführung 
des Verfahrens erforderlich sind oder diese beschleunigen. 

Wenn der Antrag elektronisch gestellt wird, ist es zu empfehlen, großformatige Pläne 
(größer DIN A 3) der Genehmigungsbehörde kurzfristig als Papierversion zur Verfü-
gung zu stellen, um die Bearbeitung zu erleichtern. 
 

7. Nachforderung von Antragsunterlagen  

 

Nach § 10 Absatz 5a Nummer 3 Satz 1 BImSchG sollen die zuständige und die zu 
beteiligenden Behörden die zur Prüfung des Antrags zusätzlich erforderlichen Unter-
lagen in einer einmaligen Mitteilung an den Antragssteller zusammenfassen. 

Diese Regelung soll dazu beitragen, die Zusammenstellung der erforderlichen Unter-
lagen zu beschleunigen (BT-Drs. 19/30954, Satz 11). 

Die zuständigen Behörden werden aufgefordert, dem Antragssteller zeitnah in einer 
einmaligen Mitteilung einen umfassenden Überblick über die noch erforderlichen An-
tragsunterlagen zu verschaffen. Es soll vermieden werden, dass sukzessive immer 
wieder neue Nachforderungen gestellt werden. 

Auf der anderen Seite darf diese Regelung aber auch nicht dazu führen, dass die ein-
malige Mitteilung vorsorglich erst zu einem sehr späten Zeitpunkt erfolgt, damit mög-
lichst keine Nachforderungen übersehen werden. Auch dies kann zu Verzögerungen 
in den Verfahren führen. Vielmehr hat die Vollzugspraxis gezeigt, dass im Einzelfall 
auch ein Abschichten von Nachforderungen gerade auch zur Beschleunigung der Ver-
fahren beitragen kann. Diese Nachforderungen sind auch im Rahmen des einge-
schränkten Ermessens („soll“) der neuen Regelung weiterhin möglich (a-typischer 
Fall). 

In diesem Zusammenhang wird ergänzend darauf hingewiesen, dass es sich bei die-
ser Regelung um die Bündelung von Nachforderungen vor der Feststellung der for-
mellen Vollständigkeit im Sinne des § 7 der 9. BImSchV handelt.  
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Die formelle Vollständigkeit liegt vor, wenn die Unterlagen in einer Weise prüffähig 
sind, dass sie sich zu allen rechtlich relevanten Aspekten des Vorhabens verhalten 
und die Behörde in die Lage versetzen, den Antrag unter Berücksichtigung dieser Vor-
gaben näher zu prüfen. Die Unterlagen müssen allerdings zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht die Genehmigungsfähigkeit belegen, da eine entsprechende Bewertung erst zum 
Zeitpunkt der Genehmigungsentscheidung möglich ist. Es ist also noch nicht erforder-
lich, dass ein vorzulegendes Gutachten der Prüfung in jeder Hinsicht standhält und 
keine weiteren fachlichen Fragen aufwirft. Daraus folgt, dass von der sog. formellen 
Vollständigkeit die Vollständigkeit der Unterlagen zu unterscheiden ist, die eine Ent-
scheidung über den Antrag erlaubt (sog. materielle Vollständigkeit oder Bescheidungs-
fähigkeit). Formelle und materielle Vollständigkeit können, müssen aber nicht zeitlich 
zusammenfallen.  

Daher sind Nachforderungen, die sich zum Beispiel aufgrund der Öffentlichkeitsbetei-
ligung oder einer Änderung der Sach- und Rechtslage erst im Rahmen der Prüfung 
der Genehmigungsfähigkeit ergeben, weiterhin jederzeit noch möglich. Siehe hierzu 
auch die Ausführungen in den Kapiteln 7.1.8.3 und 7.1.8.4 des o.g. Genehmigungs-
leitfadens. Ein rechtssicheres Verfahren ist regelmäßig auch im Interesse der Antrag-
steller, da materielle Defizite des Bescheides zur Aufhebung der Genehmigung führen 
können. 

 

8. Genehmigungsfristen 

 

Auch die im Bundes-Immissionsschutzgesetz vorgesehenen Genehmigungsfristen 
dienen einer Beschleunigung der Verfahren und gelten ebenfalls für Anlagen zur Nut-
zung von Energie aus erneuerbaren Energien. 

Nach § 10 Absatz 6a Satz. 1 BImSchG ist über einen Antrag auf Neugenehmigung 
innerhalb von drei Monaten, in Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung innerhalb von 
sieben Monaten zu entscheiden.  

Nach § 16 Absatz 3 Satz 1 BImSchG ist über einen Antrag auf Änderungsgenehmi-
gung innerhalb von drei Monaten, in Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung innerhalb 
von sechs Monaten zu entscheiden.  

Nach § 23b Absatz 4 BImSchG ist über einen Antrag auf störfallrelevante Errichtung 
und Betrieb einer Anlage innerhalb sieben Monaten und über einen Antrag auf störfall-
relevante Änderung innerhalb von sechs Monaten zu entscheiden. 
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9. Zeitplan  

 

Nach den Regelungen der § 2 Absatz 2 Satz 1 und Satz 3 Nummer 4 und § 7 Absatz 
2 der 9. BImSchV hat die Genehmigungsbehörde den Antragsteller über den geplan-
ten zeitlichen Ablauf des Genehmigungsverfahrens zu unterrichten und zu beraten, 
welche sonstigen Maßnahmen zur Vereinfachung und Beschleunigung des Genehmi-
gungsverfahrens vom Antragssteller und der Genehmigungsbehörde getroffen werden 
können. 

Nach § 10 Absatz 5a Nummer 3 Satz 2 BImSchG werden diese Regelungen für Anla-
gen zur Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen dahingehend konkretisiert, 
dass die Genehmigungsbehörde nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen 
einen Zeitplan für das weitere Verfahren erstellt und diesen Zeitplan in den Fällen der 
Nummer 1 der einheitlichen Stelle, andernfalls dem Antragsteller mitteilt. 

Diese neue Regelung lässt die bereits geltenden Regelungen zur Gestaltung des zeit-
lichen Verfahrensablaufs unberührt (BT-Drs. 19/27672, SATZ 20). 

 

10. Behördenbeteiligung 

 

Nach § 10 Absatz 5 BImSchG i. V. m. § 11 der 9. BImSchV fordert die Genehmigungs-
behörde spätestens zum Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens 
die Fachbehörden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, auf, eine 
Stellungnahme innerhalb einer Frist von einem Monat abzugeben. 

Hat eine Behörde bis zum Ablauf der Frist keine Stellungnahme abgegeben, so ist 
nach § 11 Satz 3 der 9. BImSchV davon auszugehen, dass die beteiligte Behörde sich 
nicht äußern will. 

Die Genehmigungsbehörde kann beim Schweigen einer beteiligten Behörde jedoch 
nicht davon ausgehen, dass die von dieser Behörde zu wahrenden Belange nicht be-
rührt werden. Sie muss dann ggf. eigene Ermittlungen über die entscheidungserhebli-
chen Tatsachen durchführen (Hansmann, 9. BImSchV, § 11, Fn. 29). 

In Bezug auf diese Regelung ist zu berücksichtigen, dass die Genehmigungsbehörde 
zum Teil nicht die fachliche Kompetenz hat, z. B. denkmalfachliche, baurechtliche oder 
naturschutzfachliche Belange eigenständig zu prüfen. Daher könnte dies ggf. zusätz-
liche gutachterliche Prüfungen erfordern. Dies kann zum Teil zu größeren Verzöge-
rungen führen als eine Fristverlängerung für die Fachbehörde. Die Ausschlussfrist für 
einzelne Belange wird zudem keine Beschleunigung für das Genehmigungsverfahren 
bewirken, wenn andere Belange des Verfahrens ohnehin längere Zeit erfordern (z. B. 
gemeindliches Einvernehmen, luftverkehrsrechtliche Zustimmungen, ggf. Öffentlich-
keitsbeteiligung). Schließlich ist zu bedenken, dass mit einer fehlenden Stellungnahme 
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einer Fachbehörde auch eine weitere Rechtsunsicherheit und ein Klagerisiko verbun-
den sein können, welche ebenfalls zu Verzögerungen der Realisierung von Vorhaben 
führen würden. 

Die Regelung des § 11 Satz 3 der 9. BImSchV ist für Anlagen zur Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen nunmehr auch in § 10 Absatz 5 Satz 2 BImSchG aufge-
nommen worden. 

Nach § 10 Absatz 5 Satz 3 BImSchG hat die zuständige Behörde bei diesen Anlagen 
im Fall des Versäumnisses der Monatsfrist durch die Fachbehörde auf Antrag des Vor-
habenträgers, die Entscheidung über den Genehmigungsantrag in Bezug auf den je-
weiligen betroffenen Belang auf der Grundlage der geltenden Sach- und Rechtslage 
zum Zeitpunkt des Ablaufs der Monatsfrist zu treffen. Dies bedeutet nicht, dass die 
Genehmigungsbehörde mit Ablauf der Monatsfrist unmittelbar die Entscheidung trifft. 
Es bedeutet, dass die Entscheidung durch die Genehmigungsbehörde auf Antrag auf 
Grundlage der Sach- und Rechtslage getroffen wird, welche zum Zeitpunkt des Ab-
laufs der Monatsfrist galt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese neue Regelung keine Behördenpräklusion 
darstellt. Sollte sich die Fachbehörde im weiteren Verlauf des Verfahrens noch äußern, 
müsste die Genehmigungsbehörde aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes diese 
Stellungnahme im Rahmen ihrer Entscheidung berücksichtigen. 

Jedoch sind nach § 10 Absatz 5 Satz 3 BImSchG auf Antrag Änderungen der Sach- 
und Rechtslage, die nach Fristablauf eingetreten sind, nicht mehr zu berücksichtigen. 
Bei der Entscheidung, ob ein solcher Antrag zielführend ist, sollte der Antragssteller 
berücksichtigen, inwieweit nach dem jeweiligen Fachrecht nachträgliche Anforderun-
gen an die Anlage gestellt werden können bzw. zu erwarten sind, deren nachträgliche 
Umsetzung gegebenenfalls eine vergleichbar höhere Belastung darstellt als eine Um-
setzung bereits in der Errichtungsphase der Anlage. 

Darüber hinaus sollte berücksichtigt werden, dass insoweit ggf. europarechtliche Be-
denken insbesondere in Bezug auf den Artenschutz im Raum stehen können und auch 
im Rahmen einer bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit nach § 35 BauGB die relevan-
ten Belange bezüglich der Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Genehmigungs-
entscheidung zu berücksichtigen sein können. Ob auch Gerichte für den betroffenen 
Rechtsbereich die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des Ablaufs der Monatsfrist 
zugrunde legen werden, ist offen. Diese Rechtsunsicherheit ist bei der Entscheidung, 
ob ein Antrag im Sinne von § 10 Absatz 5 Satz 3 BImSchG gestellt wird, zu bedenken.4 

 

                                                           
4 Siehe hierzu ausführlich die unter 1. genannte LAI-/LANA-Vollzugshilfe, Abschnitt I 3 S. 3 ff. 



13 
 

 

 

11. Regelungen zum Repowering nach § 16b BImSchG 

 

Wenn eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien modernisiert 
wird (Repowering), gelten auf Antrag des Vorhabenträgers ergänzend die weiteren 
besonderen Verfahrenserleichterungen des § 16b Absatz 1 bis 7 BImSchG. 

In den genannten Fällen gehen diese Regelungen dem Änderungsgenehmigungsver-
fahren nach § 16 BImSchG als speziellere Vorschrift vor. Soweit § 16b BImSchG keine 
spezielleren Regelungen enthält, greifen die allgemeinen Vorgaben nach § 16 BIm-
SchG. 

Wie bei Änderungsgenehmigungsverfahren nach § 16 BImSchG muss die Bestands-
anlage bereits immissionsschutzrechtlich genehmigt sein oder gemäß § 67 (insbeson-
dere § 67 Absatz 9 Satz 1) BImSchG oder § 67a BImSchG als immissionsschutzrecht-
lich genehmigt gelten. Anderenfalls ist ein Neugenehmigungsverfahren durchzufüh-
ren.5 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese neuen Regelungen der Absätze 1 bis 7 nur 
auf Antrag des Vorhabenträgers heranzuziehen sind.  

 
a) Prüfungsumfang (Absatz 1) 

 

Wird eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien modernisiert 
(Repowering), müssen nach § 16b Absatz 1 BImSchG auf Antrag des Vorhabenträgers 
im Rahmen des Änderungsgenehmigungsverfahrens nur Anforderungen geprüft wer-
den, soweit durch das Repowering im Verhältnis zum gegenwärtigen Zustand unter 
Berücksichtigung der auszutauschenden Anlage nachteilige Auswirkungen hervorge-
rufen werden und diese für die Prüfung nach § 6 erheblich sein können. 

Durch diese Regelung soll der Prüfungsumfang im Änderungsgenehmigungsverfahren 
definiert und begrenzt werden.  

Mit dem „gegenwärtigen Zustand“ ist der genehmigte Zustand gemeint.6 

Der ursprüngliche (immissionsschutzrechtliche) Genehmigungsbescheid ist zusam-
men mit den ihm zugrundeliegenden Unterlagen der Ausgangspunkt der sog. Delta-
Prüfung. Die Unterlagen müssen es der zuständigen Behörde ermöglichen, die neu 
hinzukommenden nachteiligen Auswirkungen auf die in § 1 BImSchG genannten 
Schutzgüter im Vergleich zu den bereits bestehenden Auswirkungen der Bestandsan-
lage zu prüfen. Soweit im Vergleich zum genehmigten Zustand durch das Repowering 

                                                           
5 LAI-/LANA-Vollzugshilfe, Abschnitt II 1 S. 6. 
6 LAI-/LANA-Vollzugshilfe, Abschnitt II 1 S. 6. 
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keine nachteiligen Auswirkungen hervorgerufen werden, bedarf es – unabhängig von 
den beabsichtigten Änderungen von Anlagenteilen oder Verfahrensschritten – keiner 
weiteren Prüfung. Soweit im Vergleich zum genehmigten Zustand durch das 
Repowering nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden und diese für die Prü-
fung nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG erheblich sein können, sind geeignete 
Unterlagen vorzulegen, um die sog. Delta-Prüfung nach § 16b Absatz 1 BImSchG vor-
nehmen zu können.7 

 
b) Definition der Modernisierung (Absatz 2)  

 

Nach § 16b Absatz 2 BImSchG umfasst die Modernisierung den vollständigen oder 
teilweisen Austausch von Anlagen oder Betriebssystemen und -geräten zum Aus-
tausch von Kapazität oder zur Steigerung der Effizienz oder der Kapazität der Anlage. 
§ 16b Absatz 2 Satz 1 BImSchG greift die Begriffsbestimmung „Repowering“ der RED 
II auf. Im Lichte der Richtliniendefinition ist der Begriff der Modernisierung nicht auf 
den vollständigen oder teilweisen Austausch von Anlagen oder Betriebssystemen und 
-geräten beschränkt, sondern schließt auch andere Modernisierungsmaßnahmen der 
Anlage oder Anlageteile ein.8 

Aufgrund des weit gefassten Wortlauts kann es sich auch bei einer Erhöhung der An-
lagenzahl um Repowering im Sinne des § 16b BImSchG handeln, also bspw. die Er-
richtung von zwei Neuanlagen, bei Rückbau von einer Bestandsanlage. Altanlagen 
dürfen jeweils nur in einem Repoweringvorhaben zugrunde gelegt werden.9 

Bei einem vollständigen Austausch der Anlage sind zusätzlich folgende Anforderungen 
einzuhalten: 

1. Die neue Anlage wird innerhalb von 24 Monaten nach dem Rückbau der Be-
standsanlage errichtet und 

2. der Abstand zwischen der Bestandsanlage und der neuen Anlage beträgt 
höchstens das Zweifache der Gesamthöhe der neuen Anlage. 

Mit dieser Regelung wird definiert, in welchen Fällen auf Antrag ein Änderungsgeneh-
migungsverfahren nach § 16b BImSchG durchgeführt werden kann. 

Danach ist auch bei einem vollständigen Austausch von Anlagen unter den genannten 
Voraussetzungen lediglich ein Änderungsgenehmigungsverfahren durchzuführen. Bis-
lang war in Literatur und Rechtsprechung umstritten, unter welchen Voraussetzungen 
in diesen Fällen eine Neu- oder Änderungsgenehmigung erforderlich ist. 

                                                           
7 LAI-/LANA-Vollzugshilfe, Abschnitt II 1 S. 6 f. 
8 LAI-/LANA-Vollzugshilfe, Abschnitt II 2 S. 7. 
9 LAI-/LANA-Vollzugshilfe, Abschnitt II 2 S. 7. 
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Da es sich bei den in § 16b Absatz 2 Satz 2 BImSchG genannten Anforderungen um 
gesetzliche Anforderungen handelt, können diese nicht durch die Aufnahme von Ne-
benbestimmungen nach § 12 BImSchG sichergestellt werden. Auf diese Anforderun-
gen könnte im Rahmen des Genehmigungsbescheides lediglich hingewiesen werden. 

Im Rahmen der Antragsunterlagen muss plausibel und nachvollziehbar dargelegt wer-
den, dass diese Zeitvorgabe eingehalten wird. Gelingt eine plausible Darlegung nicht, 
ist der Antragsteller auf ein Verfahren nach § 4 bzw. § 16 BImSchG zu verweisen.  

Vor dem Hintergrund des Wortlauts des § 16b Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 BImSchG 
muss der Betreiber darlegen, dass die Anlage zu dem genannten Zeitpunkt vollständig 
errichtet sein wird. Vollständig errichtet bedeutet, dass alle Anlagenteile und die zuge-
hörige anlagenbezogene Infrastruktur, die von der BImSchG-Genehmigung umfasst 
sind, errichtet sein müssen. 

Analog § 18 Absatz 3 BImSchG kann die Genehmigungsbehörde auf Antrag die Frist 
aus wichtigem Grunde verlängern, wenn hierdurch der Zweck des Gesetzes nicht ge-
fährdet wird. Dieser Antrag muss vor Ablauf der Frist bei der zuständigen Genehmi-
gungsbehörde eingegangen sein.10 

Maßgeblicher Bezugspunkt für die Bestimmung des Abstandes nach § 16b Absatz 2 
Satz 2 Nummer 2 BImSchG ist bei Windenergieanlagen jeweils der Mastmittelpunkt 
(vgl. BT-Drs. 19/30954, S. 12). Sofern kein 1:1-Austausch stattfindet, darf der Abstand 
der neuen Anlage zu der Bestandsanlage, welche rückgebaut wird, höchstens das 
Zweifache der Gesamthöhe der neuen Anlage betragen. Im Hinblick auf die Einhaltung 
der Anforderungen des § 16b Absatz 2 Nummer 2 BImSchG ist es unschädlich, wenn 
weitere Altanlagen in einem größeren Abstand standen oder noch stehen.11 

 
c) Verbesserungsgenehmigung in Bezug auf Lärmauswirkungen (Absatz 3) 

 

Nach § 16b Absatz 3 BImSchG darf die Genehmigung einer Windenergieanlage im 
Rahmen einer Modernisierung nach Absatz 2 nicht versagt werden, wenn nach der 
Modernisierung nicht alle Immissionsrichtwerte der technischen Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm eingehalten werden, wenn aber  

1. der Immissionsbeitrag der Windenergieanlage nach der Modernisierung niedri-
ger ist als der Immissionsbeitrag der durch sie ersetzten Windenergieanlagen 
und  

2. die Windenergieanlage dem Stand der Technik entspricht.  

Mit dieser Regelung werden für eine bestimmte Fallkonstellation die Betreiberpflichten 
nach § 5 BImSchG in Bezug auf Lärmauswirkungen konkretisiert. Die Konkretisierung 
durch die Regelungen der TA Lärm bleiben grundsätzlich daneben anwendbar. 

                                                           
10 LAI-/LANA-Vollzugshilfe, Abschnitt II 2 S. 8 f. 
11 LAI-/LANA-Vollzugshilfe, Abschnitt II 2 S. 9. 
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Im Rahmen der Anwendung der Regelung ist zunächst zu ermitteln, ob die Gesamt-
belastung nach Realisierung des Repoweringvorhabens oberhalb der Richtwerte der 
Nummer 6.1 der TA Lärm liegen wird, denn nur dann bedarf es der Vergleichsbetrach-
tung des Absatz 3. Für den Fall, dass die Gesamtbelastung an den maßgeblichen 
Immissionsorten den Immissionsrichtwert einhält, dürfte die neue Anlage auch lauter 
als die alte werden. 

Ist diese Voraussetzung erfüllt (d.h. würden die Richtwerte der Nummer 6.1 der TA 
Lärm überschritten), sind die konkreten Immissionsbeiträge der Neuanlage und der 
durch diese ersetzten Windenergieanlagen zu vergleichen. Gemäß § 16b Absatz 3 
Nummer 1 BImSchG muss der Teilbeitrag der Windenergieanlage an den maßgebli-
chen Immissionsorten nach dem Repowering niedriger sein als der Immissionsbeitrag 
der durch sie ersetzten Windenergieanlagen. Ein niedrigerer Immissionsbeitrag muss 
unter Berücksichtigung der statistischen Unsicherheiten der einzelnen Teilpegel aus-
reichend sicher gewährleistet sein.  

Erfüllt die ersetzende Windenergieanlage zusätzlich den Stand der Technik (§ 16b Ab-
satz 3 Nummer 2 BImSchG), steht eine Lärmgesamtbelastung oberhalb der Richtwerte 
der TA Lärm einem Repowering nicht entgegen. 

Die Lärmprognoseberechnung zur Ermittlung des Immissionsbeitrages von Neuanla-
gen sowie der Gesamtbelastung erfolgt mittels des sog. Interimsverfahrens. Dieses 
führt im Vergleich zum sog. alternativen Verfahren in der Regel zu höheren Werten bei 
der Ermittlung der Lärmbelastung. Bei der konkreten Anwendung des § 16b Absatz 3 
Nummer 1 BImSchG ist daher zu beachten, dass eine Vergleichbarkeit der für die zu 
ersetzenden Anlagen und die Neuanlage errechneten Werte gegeben sein muss. Dies 
wird u. a. durch eine Anwendung des gleichen Verfahrens (des Interimsverfahrens) 
erreicht. Zur Berechnung der Immissionsbeiträge wird auf die Hinweise zum Schal-
limmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA) der LAI vom 30.06.2016 verwiesen.12  

 
d) Artenschutz; Beeinträchtigung des Landschaftsbildes (Absatz 4) 

 

Nach § 16b Absatz 4 BImSchG wird der Umfang der artenschutzrechtlichen Prüfung 
durch das Änderungsgenehmigungsverfahren nach Absatz 1 nicht berührt. Die Aus-
wirkungen der zu ersetzenden Bestandsanlage müssen bei der artenschutzrechtlichen 
Prüfung als Vorbelastung berücksichtigt werden. Bei der Festsetzung einer Kompen-
sation aufgrund einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist die für die zu erset-
zende Bestandsanlage bereits geleistete Kompensation abzuziehen.13 

Satz 1 der Vorschrift bedeutet, dass – bis auf die gesonderten Maßgaben des Satzes 
2 – für die Prüfung des Artenschutzrechts im Genehmigungsverfahren alle Regelun-
gen, Grundsätze sowie die dazu entwickelte Rechtsprechung auch bei Anwendung 

                                                           
12 LAI-/LANA-Vollzugshilfe, Abschnitt II 3 S. 9 f. mit weiteren Konkretisierungen. 
13 LAI-/LANA-Vollzugshilfe, Abschnitt II 4 S. 10 ff. mit umfassenden Ausführungen. 
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dieser Norm heranzuziehen sind. Insbesondere sind auch im Rahmen des § 16b BIm-
SchG die notwendigen Unterlagen vollumfänglich vom Antragsteller vorzulegen. 

 
e) Weitere öffentliche Belange (Absatz 5) 

 

Nach § 16b Absatz 5 BImSchG bleiben alle anderen öffentlich-rechtlichen Regelungen 
nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG von den Regelungen des § 16b BImSchG 
unberührt. Die Aufzählung in Bezug auf das Raumordnungs-, Bauplanungs- und Bau-
ordnungsrecht sowie des Arbeitsschutzes ist nicht abschließend und lediglich beispiel-
haft zu verstehen. 

 
f) Erörterungstermin (Absatz 6) 
 

Nach § 16b Absatz 6 BImSchG soll auf einen Erörterungstermin verzichtet werden, 
wenn nicht der Antragsteller diesen beantragt. 

Diese „Soll-Regelung“ bedeutet, dass in der Regel kein Erörterungstermin durchge-
führt wird, es sei denn, dass der Antragssteller einen solchen beantragt. Bei a-typi-
schen Sachverhalten ist jedoch ausnahmsweise auch ohne Antrag ein Erörterungster-
min durchzuführen (z.B. überdurchschnittlicher Bedarf der Erörterung von Einwendun-
gen). 

Vor dem Hintergrund der Akzeptanz von Vorhaben sowie zur Vermeidung von Rechts-
unsicherheit und einem entsprechenden Klagerisiko wird empfohlen, dass sich die An-
tragssteller von der Genehmigungsbehörde hinsichtlich der Durchführung eines Erör-
terungstermins beraten lassen und diesen ggf. entsprechend beantragen. 

Allgemeine Ausführungen zum Thema Öffentlichkeitsbeteiligung und Erörterungster-
min finden sich im o.g. Genehmigungsleitfaden unter Kapitel 7.1.10. 

 
g) Vereinfachtes Verfahren mit öffentlicher Bekanntmachung (Absatz 7)  

 

Nach § 16b Absatz 7 BImSchG findet § 19 BImSchG auf Genehmigungsverfahren im 
Sinne von Absatz 1 für das Repowering von bis zu 19 Windenergieanlagen Anwen-
dung. § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchst. c der 4. BImSchV bleibt unberührt. Im 
vereinfachten Verfahren ist die Genehmigung auf Antrag des Trägers des Vorhabens 
öffentlich bekannt zu machen. In diesem Fall gilt § 10 Absatz 8 Satz 2 bis 6 entspre-
chend. 

Hinsichtlich der in § 16b Absatz 7 Satz 1 BImSchG genannten „bis zu 19 Windener-
gieanlagen“ ist auf die Anzahl der zu modernisierenden Anlagen – nicht auf die Anzahl 
der Bestandsanlagen – abzustellen. Der Begriff Windenergieanlage meint in diesem 
Kontext eine einzelne Windkraftanlage (vgl. Nummer 1.6 Anhang 1 der 4. BImSchV). 
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Wegen der Regelung in Satz 2 findet das förmliche Genehmigungsverfahren nach § 10 
BImSchG (mit Öffentlichkeitsbeteiligung) auch für Repoweringvorhaben nach § 16b 
BImSchG von bis zu 19 Windenergieanlagen Anwendung, wenn hierfür eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Diese Regelung stellt sicher, dass die uni-
onsrechtlichen Vorgaben zur Beteiligung der Öffentlichkeit beachtet werden. Der Ver-
weis auf die §§ 3a bis 3f UVPG in § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c der 4. 
BImSchV bezieht sich dabei auf die Bestimmungen über die Voraussetzungen für eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung in der bis zum 28. Juli 2017 geltenden Fassung des 
UVPG, die im geltenden UVPG in den §§ 4 bis 14a enthalten sind. 

Die spezielle Regelung des § 16b Absatz 7 Satz 1 und 2 BImSchG geht der allgemei-
nen Regelung des § 16 Absatz 2 BImSchG vor.14 

Die Regelungen in Satz 3 und 4 führen dazu, dass bei einer wirksamen öffentlichen 
Bekanntmachung auf Antrag des Antragsstellers der Lauf der Rechtsbehelfsfrist ge-
genüber Dritten ausgelöst wird. Diese Frage ist in Bezug auf die Regelungen des § 21a 
der 9. BImSchV in Rechtsprechung und Literatur bislang umstritten. Verschiedene 
obergerichtliche Entscheidungen haben dies jedoch bestätigt. Für die Verfahren nach 
§ 16b BImSchG wurde diese Frage nunmehr gesetzlich geklärt. 

Wird die Genehmigung auf Antrag des Trägers des Vorhabens öffentlich bekannt ge-
macht, dann gilt nach § 16b Absatz 7 Satz 4 BImSchG § 10 Absatz 8 Satz 2 bis 6 
BImSchG entsprechend. Da im vereinfachten Verfahren keine Einwendungen Dritter 
denkbar sind, bedeutet die „entsprechende“ Anwendung von § 10 Absatz 8 Satz 5 
BImSchG, dass der Bescheid gegenüber jedermann als zugestellt gilt und hierauf in 
der Bekanntmachung hinzuweisen ist. 

                                                           
14 LAI-/LANA-Vollzugshilfe, Abschnitt II 7 S. 15 f. 


